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Kreisschützenverband Aschendorf e.V.

Mitglied im Schützenbund OEGB e.V.
Mitglied im NWDSB e.V. und DSB e.V.


KSV-Aschendorf, Hauptstr.18, 26892 Heede
Einschreiben

Präsident Schützenbund
Osnabrück-Emsland-Gft.Bentheim e.V.

Auf dem Ziegenbrink 35

49082 Osnabrück
Betreff: Antrag des Kreisschützenverbandes Aschendorf e.V. zum Außerordentlichen Delegiertentag 2013 in Bad Rothenfelde
An das Präsidium zur Aufnahme in die Tagesordnung

Präambel
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,
noch vor dem Außerordentlichen Delegiertentag des NWDSB im Jahre 2009 gab es Zweifel über die Finanzierbarkeit und die Notwendigkeit des Baues des Landesleistungszentrums (LLZ) in Bassum. Dies ist allein durch die damaligen Gegenstimmen ersichtlich. Nicht nur das Bauvorhaben an sich, zu dem sich nach den genannten Anforderungen des Leistungssports fast alle Vereine bekannt haben und den Versicherungen der Trainer und Sportleiter, ein LLZ sei für die Zukunft des Sports und der Zukunft des Verbandes unerlässlich, sondern auch der konkrete Standort weckten immense Zweifel. Zum einen ist einem jeden, zumal jenen die selbst schon einen Schießstand renoviert oder umgebaut haben, bekannt, dass bei der Investierung und den Umbau von  Altbauten immer kalkulatorische Risiken vorhanden sind. In einer vernünftigen Bauplanung hätten allein aus diesem Grunde Finanzpuffer mit einkalkuliert werden müssen. Zum anderen aber ist gerade das KMH - Geländes schon optisch ein heikler Fall gewesen. Der Zustand der Fassade, die Bedachung und die Historie als ehemaliges Industriegelände weckten erhebliche Zweifel an der Kostenberechnung des NWDSB. Die Bedachung der Haupthalle (die Bezifferung wurde schon einmal geändert, wir sparen hier mit Kommentaren) besteht aus einem Sheddach dessen Reiter mit Eternit versehen und dessen Fenster einfach verglast sind. Energetisch besteht hier ein gewaltiger Nachholbedarf der nirgends verzeichnet war und auch jetzt nicht ist. (Daneben kann man die konstruktionsbedingt guten Voraussetzungen für Photovoltaik nicht nutzen, da Asbest vorliegt)

Auch das Präsidium muss geahnt haben, dass eben solche Zweifel bestehen. Wie sonst lässt sich das Schlusswort Präsident Ottens nach, aus seiner Sicht, erfolgreicher Abstimmung auf dem Delegiertentag 2009 erklären: “Wenn sich im weiteren Verlauf der

Planungen und Gespräche, insbesondere bei der Bezuschussung, herausstellt, dass die Kosten für das Projekt aus dem Ruder laufen, werden wir sofort die Notbremse ziehen!“, nun ja.

Auf der Informationsveranstaltung zum LLZ 2009 in Dörpen waren die Herren Schäfer und Rössler zugegen. Auf Anfrage einiger unserer Mitglieder, die die Kostenplanung in Frage stellten, wurden die Herren zunehmend ungehaltener und nannten es in Etwa eine boshafte Unterstellung unsererseits. Nun ja.
Offensichtlich waren die Planungen für Jonny Ottens Notbremse genauso stümperhaft wie die Planungen des KK Standes. 

Apropos: Wie kann man erklären, die Kosten für den KK-Stand seien gestiegen, da kein Unternehmen in der Lage war eine Kosten adäquate Lösung anzubieten. Wieso wusste man erst während des Baues davon? War es nicht möglich Betonbaufirmen und Lüftungsanlagenhersteller vor dem Erwerb der Immobilie nach entstehenden Kosten zu fragen? Ist dies der erste KK-Stand in der Geschichte der Menschheit, der, ähnlich wie die Mondlandung, nicht im Vorfeld hätte geplant werden können?

Oder mahlen hier Bäcker das Korn und Müller backen das Brot?

Kommen wir zu den Mehrkosten. 

Im Fragenkatalog ist von Mehrkosten die Rede, die nicht hätten kalkuliert werden können. Unter anderem die Umsatzsteuerregelung. Nach Erkenntnissen eines unserer Steuerberater hätte die Umsatzsteuer auch vor Änderung des Gesetzes nicht abgezogen werden dürfen. Da wir beim Thema sind: Wieso ist der Rechnungsprüfer des NWDSB (ebenfalls Steuerberater) beratend beim NWDSB tätig und wirkt bei der Bilanz mit. Wer kontrolliert hier wen? Ist die Begründung, diese Methode sei Kosten sparend bei einer solchen Bilanz noch in irgendeiner Weise verständlich?
Im neuen Finanzierungsplan wird angegeben die Investitionshöhe liege noch unter den Vorgaben des Delegiertenbeschlusses. Man habe gespart und Kosten vermieden. Dennoch klafft nun eine nicht unerhebliche Finanzlücke. 
Ist es wirklich notwendig gewesen für das Bauvorhaben über 300.000€ Personalkosten für den Bauleiter zu investieren? Generell übernimmt in einem gemeinnützigen Verein ein Ehrenämtler diese Position.

Kommen wir zum Zeitpunkt der Bekanntgabe.

Die sog. Finanzierungslücke war spätestens vor dem Delegiertentag bekannt und wurde dem Gesamtpräsidium vorgestellt. Hier wurde eine Schweigevereinbarung getroffen um den Delegiertentag in „Ruhe“ durchzustehen und dann einen außerordentlichen Delegiertentag stattfinden zu lassen. Ist es nicht die Pflicht des Präsidiums seine Mitglieder unverzüglich über solche Dinge in Kenntnis zu setzen, statt sich erst der Entlastung sicher zu sein? War hier der Vortrieb das schlechte Gewissen des geschäftsführenden Vorstands? Die Angst bei einer Nichterteilung der Entlastung in Regress genommen zu werden? Wenn diese Fragen mit Ja beantwortet werden können spricht die Sache für sich. In jedem Fall ist die Vorgehensweise des NWDSB für uns in keinster Weise nachvollziehbar.
Das Vertrauen in die Arbeitsweise des NWDSB ist nach all diesen Dingen dahin. 
Es stellt sich also die Frage nach der Zukunft.
Wie sagte Perikles: „Es ist nicht unsere Aufgabe, die Zukunft vorauszusagen, sondern auf sie gut vorbereitet zu sein.“

Und so sollten wir denn auch eine für unsere Vereine tragbare Vorbereitung treffen.

Antrag des Kreisschützenverbandes Aschendorf e.V. zum Außerordentlichen Delegiertentag des Schützenbundes Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim e.V. 2013 in Bad Rothenfelde, gerichtet an den Präsidenten nach §15(7) der Satzung
Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Heinrich,

der Kreisschützenverband Aschendorf e.V. stellt zum außerordentlichen Delegiertentag unseres Schützenbundes folgende Anträge:

1. Beendigung der Mitgliedschaft im Nordwestdeutschem Schützenbund durch Kündigung vor dem 31.12.13 mit Wirkung zum 01.01.15 nach §10(2) der NWDSB Satzung.

2. Eruierung der Möglichkeit Unmittelbares Mitglied des DSB zu werden.

3. Antrag auf Bestätigung des OEGB als anerkannter Schießsportverband nach §15 WaffG durch das Bundesverwaltungsamt

4. Verpflichtung der Delegierten des OEGB beim AO des NWDSB die Entlastung des Vorstandes zu verweigern.

Verfahrensantrag:
Änderung der Tagesordnung des außerordentlichen Delegiertentages am 3. August 2013 zu TOP 6.

Behandlung der Anträge unter TOP 13 vor TOP 12.

Begründung der Anträge
1. Da zum heutigen Zeitpunkt für uns nicht ersichtlich ist  mit welchen Kosten und Risiken wir in Zukunft zu rechnen haben, müssen wir zum Wohl unserer Mitglieder die Kündigungsfristen einhalten. Falls wir den Stichtag verpassten und es sich herausstellte, weitere Kosten kämen auf uns zu wäre der Beitrag für ein weiteres Jahr dahin.
Aus unserer Sicht hat der OEGB alle Voraussetzungen als eigenständiger (Landes-)Verband zu agieren. Nur 11 von 20 Landesverbänden wären größer als der OEGB. Es gibt eine Geschäftstelle und ein funktionierendes Präsidium, wie auch Referenten für alle Bereiche. Bezirksmeisterschaften hießen Verbands (oder Landes-) meisterschaft, im Ablauf änderte sich nichts. Die Ausbildung Waffensachkunde wird ohnehin vom OEGB getragen und auch Bedürfnisbescheinigungen werden in Osnabrück ausgestellt. Die Beitragsberechnung erfolgt dort, selbst Ehrungen und Leistungsnadeln (incl. der des NWDSB) werden von Osnabrück aus verwaltet. Dies alles ist darüber hinaus in einem ehrenamtlichen Rahmen durchführbar. Die Notwendigkeit von Personal ist aus unserer Sicht nicht ersichtlich. 
Auch wenn man von Mehrkosten (z.B. Anreise zu bundesweiten Meisterschaften oder ähnlichem) ausgehen kann, sind diese aus unserer Sicht nicht in einem hohen Ausmaß erkenntlich.
Meisterschaften können auf den Schießständen der OEGB Mitglieder ohne weiteres ausgetragen werden. Dies gilt auch für Kadertraining usw.
Unser Bezirk besitzt eine hohe Dichte von sehr modernen Schießständen, von Papenburg bis Bad Rothenfelde, ein LLZ ist unserer Meinung nach hier überflüssig. 
Durch diese Tatsachen ergibt sich somit die Notwendigkeit einer Beitragsanpassung. Nicht nur, dass der Sonderbeitrag entfiele, der Jahresbeitrag könnte um einen erheblichen Betrag nach unten gesetzt werden. Im Rahmen der Prüfung dieses Antrages bitten wir daher die Schatzmeisterei einen evtl. Jahresbeitrag zu ermitteln. Bei einem angepassten Beitrag kann es uns durchaus auch möglich sein weitere Vereine von einer Mitgliedschaft in unserem Schützenbund zu überzeugen.


2. Nach dem Schützentag des DSB in Potsdam sind eine neue Satzung und eine neue Beitrittordnung in Kraft getreten. Diese macht es auch für Unterstrukturen eines Verbandes unter bestimmten Voraussetzungen möglich unmittelbares Mitglied zu werden. Die Hürden sind nicht so hoch wie man vermuten möchte, die wichtigste Vorraussetzung, die Mindstmitgliederzahl von 10.000 können wir ohne Probleme erfüllen.

3. Um Rechtssicherheit für unsere Mitglieder im Sinne des Bedürfnisses nach dem Waffengesetz zu gewährleisten sollte der OEGB selbst anerkannter Schießsportverband werden. Auch eine Beitrittsverhandlung mit dem DSB kann dadurch erleichtert werden.

4. Durch das bis hierhin unerklärte Verhalten der NWDSB Spitze und möglicher Fehlentscheidungen ohne Delegiertenbeschluss kann aus unserer Sicht keine Entlastung gegeben werden. Zuerst müssen alle Hintergründe geprüft, alle Sachverhalte geklärt und alle Ungereimtheiten aus dem Wege geräumt sein. Eine Entlastung darf es daher zu diesem Zeitpunkt nicht geben.

Verfahrensantrag: Da der Inhalt der Anträge Auswirkungen auf die Beschlussfassung in TOP 12 hat, müssen diese vorher zur Abstimmung gebracht werden.

Dieser Antrag wird von allen Vereinen des Kreisschützenverbandes unterstützt.
Mit Schützengruß
Kreisschützenverband Aschendorf e.V.

Der Vorstand
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Kreisschützenverband Aschendorf e.V.
http://www.ksvbasd.de



p. Adr. Bernhard Bögemann                           E-Mail: boege.bernd@gmx.de

Hauptstraße 18

26892 Heede


